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Allgemeine Hinweise

Grundlage der Forderung sind die Richtlinien Uber die Gewahrung von Zuwendungen
zur Forderung von Projekten im Rahmen der Europaischen Innovationspartnerschaft
,Landwirtschaftliche Produktivitat und Nachhaltigkeit” und des GAP-Strategieplans
(EIP-AGRI-Richtlinie — GAP-SP).

Dieses Merkblatt enthalt erganzende Hinweise fur das Auswahl- und
Antragsverfahren fur die Forderung nach den o. g. Richtlinien. Die Regelungen
dieser Richtlinien, des jeweiligen Bewilligungsbescheides einschlie3lich
nachfolgender Anderungsbescheide und seiner / inrer Anlagen sind zu beachten.

Aus Grunden der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der
Sprachformen mannlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Samtliche
Personenbezeichnungen gelten gleichermalen fur alle Geschlechter.

FUr Zahlungsantrage zum Abruf der Fordermittel wird ein gesondertes Merkblatt
herausgegeben.
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1 Wasist EIP?

Ziel der Europaischen Innovationspartnerschaft (EIP) fur Produktivitdt und Nachhaltigkeit in
der Landwirtschaft ist die Forderung der Innovation und die Verbesserung des
Wissensaustauschs. Die EIP tragt zur Erreichung der spezifischen Ziele der Gemeinsamen
Agrarpolitik gemaf Artikel 6 Absatze 1 und 2 der GAP-Strategieplanverordnung bei.

Sie sorgt insbesondere flr Folgendes:

a) Schaffung eines Mehrwerts durch bessere Verbindung der Forschung mit
landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsverfahren und Férderung eines umfassenderen
Einsatzes der verfligbaren Innovationsmalinahmen;

b) Vernetzung von Innovationsakteuren und -projekten;

c) Forderung der schnelleren und breiteren Umsetzung innovativer Lésungen in die
Praxis, einschlieRlich des Austauschs zwischen den Landwirten und

d) Unterrichtung der wissenschaftlichen Gemeinschaft Gber den Forschungsbedarf in

der landwirtschaftlichen Praxis.

Die geférderten Projekte tragen zu einem oder mehreren spezifischen Ziele der
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europaischen Union bei, die zur Erreichung der
allgemeinen Ziele der GAP gemal Artikel 5 der GAP-Strategieplanverordnung verfolgt
werden. Diese allgemeinen und spezifischen Ziele sind in Anlage 1 dieses Merkblatts
aufgefihrt.

Die EIP Projekte werden durch Operationelle Gruppen durchgefiihrt, die Teil der EIP sind.
Jede Operationelle Gruppe erstellt einen Plan fur ein innovatives Projekt, das entwickelt oder
durchgefuihrt werden soll. Das innovative Projekt stitzt sich dabei auf das interaktive
Innovationsmodell mit folgenden Grundprinzipien:

a) Entwicklung innovativer Lésungen mit Schwerpunkt auf den Bedarfen der Land- bzw.
Forstwirte sowie der Erndhrungswirtschaft, soweit sinnvoll unter Bertcksichtigung der
Interaktionen entlang der gesamten Lieferkette;

b) Zusammenfiihrung von Partnern mit einander erganzenden Kenntnissen wie Landwirte,
Berater, Forscher, Unternehmen oder Nichtregierungsorganisationen in einer gezielten
Kombination, die am besten fur die Projektziele geeignet ist, und

c) Mitentscheidung und Mitgestaltung wahrend des gesamten Projekts.

Operationelle Gruppen konnen auf landeriibergreifender, auch auf grenziberschreitender

Ebene tatig sein. Die geplante Innovation kann sich auf neue, aber auch auf herkébmmliche

Verfahren in einem neuen geografischen oder Umweltkontext stiitzen.

Die Operationellen Gruppen verbreiten — insbesondere ber die nationalen und européischen
GAP-Netze — eine Zusammenfassung ihrer Plane und der Ergebnisse ihrer Projekte.

2 Was wird geférdert?

Gegenstand der Forderung ist die Durchfiihrung von Innovationsprojekten durch Operationelle
Gruppen, die die Entwicklung neuer, veranderter oder verbesserter Erzeugnisse, Verfahren,
Prozesse und Technologien sowie den Transfer der Ergebnisse der Innovationsprojekte in die
land- und forstwirtschaftliche Praxis zum Inhalt haben. Gefdrdert werden die Ausgaben der
Zusammenarbeit einer Operationellen Gruppe und die Ausgaben fir die Durchfihrung von
Innovationsprojekten. Projektbedingte Investitionen werden in HoOhe der auf den
Projektzeitraum entfallenden Abschreibungen gefdrdert.
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Eine Unterstitzung erfolgt nur fir neue Formen der Zusammenarbeit, flr bereits bestehende
Operationelle Gruppen nur bei Aufnahme einer neuen Tatigkeit.

3 Was ist eine Operationelle Gruppe?

Operationelle Gruppen sind obligatorischer Teil der EIP-AGRI. Akteure der Land- und
Forstwirtschaft sowie des Gartenbaus arbeiten in Verbindung mit anderen Interessengruppen,
wie z. B. Forschern, Nichtregierungsorganisationen, Unternehmen des Agrar- und
Nahrungsmittelsektors und Beratern in Operationellen Gruppen zusammen, um entsprechend
ihrer jeweiligen Interessensschwerpunkte ein gemeinsames Innovationsprojekt durchzufihren
und zu begleiten.

3.1  Zusammensetzung einer Operationelle Gruppe:

a) Die Operationelle Gruppe hat mindestens drei voneinander unabhangige Mitglieder.
Verbundene Unternehmen zahlen als ein Mitglied der Operationellen Gruppe.

b) Mindestens ein Mitglied fuhrt ein Unternehmen der Primarproduktion der Land- oder
Forstwirtschaft oder des Gartenbaus und ist am Projekt aktiv mit einem eigenen
Arbeitspaket beteiligt.

c) Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne von Art. 2 Nr. 59 der Verordnung (EU)
2022/2472, und Unternehmen, die einer Ruckforderungsanordnung aufgrund eines
friiheren Beschlusses der Europdischen Kommission zur Feststellung der Unzulassigkeit
einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht Folge geleistet haben
und naturliche Personen, Uber deren Vermdgen ein Insolvenzverfahren beantragt oder
eroffnet ist durfen nicht Mitglied der Operationellen Gruppe sein.

Diese Mindestanforderungen missen wahrend des gesamten Projektzeitraums
erfullt sein. Gegebenenfalls muss durch entsprechende Nachbesetzung(en) die
weitere Einhaltung der Mindestanforderungen gewahrleistet werden.

3.2 Rechtsform, Kooperationsvertrag

a) Fur eine Operationelle Gruppe ist keine Rechtsform vorgeschrieben. Es wird darauf
hingewiesen, dass ein Zusammenschluss auf Grundlage eines Kooperationsvertragesii. S.
von § 705 BGB einer GbR gleichgestellt ist.

b) Die Zusammenarbeit der Operationellen Gruppe erfolgt auf der Grundlage eines
Kooperationsvertrages. Der Kooperationsvertrag muss spatestens zum Zeitpunkt der
Einreichung des Fdrderantrags abgeschlossen sein.

c) Im Kooperationsvertrag legen die Mitglieder der Operationellen Gruppe ihre Beziehungen
zueinander, den Lead-Partner als Zuwendungsempfanger sowie alle Rechte, Pflichten,
Regelungen im Streitfall sowie Regelungen hinsichtlich der Verwertung entstehender
Rechte fest. Die internen Verfahren der Operationellen Gruppe stellen sicher, dass die
Entscheidungsfindung fir alle Mitglieder transparent ist und Interessenkonflikte vermieden
werden. Im Interesse aller Mitglieder wird eine Rechtsberatung vor Abschluss des
Vertrages empfohlen. In Abhangigkeit von der gewéhlten Rechtsform der Operationellen
Gruppe koénnen abweichende Formen fur die Festlegung der Modalitaten der
Zusammenarbeit gelten.

3.3 Weitere Hinweise

a) Eine Operationelle Gruppe darf nur ein EIP-Projekt gleichzeitig umsetzen, aber ein
Akteur kann Mitglied mehrerer Operationeller Gruppen sein.
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b) Die Operationelle Gruppe fuhrt das Projekt nach dem interaktiven Innovationsmodell
durch. Das bedeutet, dass alle Mitglieder aktiv am Projekt mitarbeiten und der jeweilige
Beitrag jedes Mitglieds aus dem Projektplan ersichtlich ist.

c) Die Durchfuhrung des EIP-Projekts erfolgt auf der Basis eines Projektplans, der mit
dem Forderantrag einzureichen ist.

Der Projektplan gibt Auskunft tber
o die einzelnen Arbeitspakete, in die das Projekt unterteilt ist (mindestens zwei,
hdchstens sechs),
¢ die an den einzelnen Arbeitspaketen arbeitenden Mitglieder der Operationellen
Gruppe,
e den Zeitplan sowie
¢ die mit dem Projekt zu erreichenden Meilensteine. Im Projektplan sind mindestens
zwei Meilensteine zu definieren. Die Erreichung des zweiten Meilensteins muss
mindestens sechs Monate vor Projektende vorgesehen sein.
Im Fall von Anderungen im Projektablauf ist der Projektplan anzupassen und erneut
bei der Bewilligungsbehdrde einzureichen.

4 Wer ist Zuwendungsempfanger?

Zuwendungsempfanger ist der Lead-Partner der Operationellen Gruppe. Der Lead-Partner ist
ein Mitglied der Operationellen Gruppe und wird im Kooperationsvertrag durch die Mitglieder
der Operationellen Gruppe als Vertreter und Zuwendungsempfanger fur die Operationelle
Gruppe festgelegt. Der Lead-Partner:

- vertritt die Operationelle Gruppe nach auflen und ist somit Ansprechpartner fir die
Bewilligungsbehdrde und fir die EIP-Vernetzungsstelle des Landes Sachsen-Anhalt
bezlglich des Gesamtvorhabens,

- ist verantwortlich fir die korrekte Durchfiihrung des gesamten Vorhabens (Antragstellung,
Erklarungen gegentiber der Bewilligungsbehoérde, Verteilung und Weiterleitung der
Zuwendung, Kontrolle der Einhaltung forderrechtlicher Verpflichtungen und Auflagen),

- st verpflichtet, alle notwendigen Informationen und Dokumente an alle Projektpartner
weiterzuleiten,

- muss zum Zeitpunkt der Antragstellung seinen Sitz, mindestens jedoch eine Betriebsstétte
oder Niederlassung im Land Sachsen-Anhalt haben. Eine Ausnahme bilden gemeinsame
Projekte mit Partnern aus anderen Bundeslandern oder EU-Mitgliedstaaten auf Basis
entsprechender Vereinbarungen.

5 Wo ist das EIP-Projekt durchzufiihren?

Das EIP-Projekt ist tUberwiegend in Sachsen-Anhalt durchzufiihren. Dies ist gewahrleistet,
wenn der in seiner wirtschaftlichen Bedeutung Uberwiegende Teil des Projekts in Sachsen-
Anhalt durchgefuhrt wird. Diese Voraussetzung wird erfillt, wenn in Sachsen-Anhalt die
meisten zuwendungsféhigen Ausgaben anfallen.

Werden Projektteile aufRerhalb von Sachsen-Anhalt durchgefihrt, ist in Nr. 2 des Projektplans
darzulegen, dass dennoch der Uberwiegende wirtschaftliche Anteil in Sachsen-Anhalt liegt.

Die Bewilligungsbehorde kann gemafR Nr. 4.3 der EIP-AGRI Richtlinie — GAP-SP die
Durchfuihrung eines EIP-Projektes auch auf3erhalb von Sachsen-Anhalt genehmigen, sofern
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dies in Nr. 2 des Projektplans durch den Lead-Partner der Operationellen Gruppe hinreichend
begriindet wird und die Ergebnisse im Land Sachsen-Anhalt verwendet werden kdnnen.

6 Wie wird gefordert?

6.1 Beihilferechtliche Einordnung, maximale Zuwendungshohe

Die Zuwendung wird ausschlief3lich als Beihilfe im Sinne von Art. 107 Abs. 1 des Vertrags tber
die Arbeitsweise der Europaischen Union eingestuft und nach Maf3gabe und unter Einhaltung
der Voraussetzungen des Kapitels 1 und des Art. 40 der Verordnung (EU) 2022/2472 gewahrt.
Die HOhe der Zuwendung muss bei der Erstbewilligung mindestens 50.000 Euro betragen und
ist auf maximal 500.000 Euro je Projekt begrenzt.

6.2 Zuwendungsart, Zuwendungsform, Finanzierungsart

Die Forderung wird als Projektférderung in Form eines nicht rickzahlbaren Zuschusses im
Wege der Vollfinanzierung gewahrt. Die Vollfinanzierung ist auf die férderfahigen Ausgaben
beschréankt (siehe Nr. 5.5 der EIP-AGRI Richtlinie — GAP-SP).

Beachten Sie unbedingt, dass die Umsatzsteuer nicht forderfahig ist und vom
Zuwendungsempfanger selbst getragen werden muss!

6.3 Erstattungsprinzip

Eine Auszahlung der Zuwendung erfolgt erst, wenn die forderfahigen Ausgaben mit
Rechnungen, Zahlungsbelegen bzw. sonstigen Nachweisen belegt wurden. Der
Zuwendungsempfanger muss daher alle Ausgaben zunachst selbst tragen. Aus diesem Grund
muss der Lead-Partner als Zuwendungsempféanger eine Finanzierungsbestatigung einreichen,
um nachzuweisen, dass die Vorfinanzierung des Vorhabens in einem Umfang von insgesamt
sechs Monaten gesichert ist. Nicht forderfahige Ausgaben, wie die Umsatzsteuer, sind vom
Zuwendungsempfanger durch Eigenmittel zu tragen.

7 Wie lange wird gefordert?

Es kénnen ausschlieB3lich EIP-Projekte gefordert werden, die friihestens am 1. Januar 2027
beginnen und spatestens am 31. Dezember 2028 enden.

8 Wie erfolgen die Antragstellung und die Auswahl der geférderten
Vorhaben?

Die Antragstellung erfolgt in zwei Stufen, dem Auswahlverfahren (Stufe 1) und dem
Antragsverfahren (Stufe 2). Nur Antragsteller, die das Auswahlverfahren erfolgreich
durchlaufen haben, sind berechtigt, an dem eigentlichen Antragsverfahren teilzunehmen.

Fur die beiden Stufen des Antragsverfahrens sind die auf ELAISA unter
https://www.inetl7.sachsen-
anhalt.de/webClient ST P/public?disposition=inline&resource=infoinvestiv.htm far das

Forderprogramm Europaische Innovationspartnerschaft EIP AGRI — FP 8601 bereitgestellten
Formulare zu verwenden.
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8.1 Bewilligungsbehorde
Amt fir Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Sid (ALFF Sud)

Millnerstraf3e 59

06667 Weilzenfels

Telefon: +49 (0) 3443 280 0

E-Mailadresse: EIP-ALFE-Sued@alff.sachsen-anhalt.de

8.2 Forderaufruf

Das Auswahlverfahren startet mit dem am 26.01.2026 veroffentlichten Forderaufruf. Fir das
Forderprogramm stehen insgesamt 2,25 Mio. Euro zur Verfigung.

8.3 Auswahlverfahren (Stufe 1)

In der ersten Stufe des Verfahrens reichen potenzielle Antragsteller nach dem Forderaufruf
am 26.01.2026 bis zum Stichtag am 21.03.2026 ihre Projektskizze unter Verwendung des
vorgesehenen Vordrucks ,Projektskizze” bei der Bewilligungsbehérde im Original ein. Fir die
Wahrung der Frist ist der Zeitpunkt des Posteingangs bei der Bewilligungsbehérde
maf3geblich. Fir spater eingegangene Projektskizzen besteht kein Anspruch auf
Berlicksichtigung im Auswahlverfahren. In dieser Stufe ist die Unterschrift des Lead-Partners
auf der Projektskizze ausreichend. Fir die Wahrung der Frist ist der Zeitpunkt des
Posteingangs bei der Bewilligungsbehdrde maf3geblich.

Das geplante Projekt muss Potential flr Innovationen haben oder innovative Lésungsanséatze
zeigen, die Bedeutung fir die Praxis haben und sich auf das interaktive Innovationsmodell
gemal Art. 127 Abs. 3 Buchst. a, b und c der Verordnung (EU) 2021/2115 stitzen.

Ein Fachausschuss, der bei der Bewilligungsbehérde in Abstimmung mit dem Ministerium fur
Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt eingerichtet
wird, beurteilt den Innovationsgehalt aller Vorhaben.

Die Antragsteller werden Uber das Beratungsergebnis des Fachausschusses (positive bzw.
negative Ergebnisbenachrichtigung) bis zum 30.04.2026 informiert.

8.4 Forderantrag (Stufe 2)

Die Antragsteller, die eine positive Ergebnisbenachrichtigung des Fachausschusses in Stufe 1
erhalten haben, reichen bis zum 25.07.2026 den vollstandigen und eigenhandig
unterzeichneten Forderantrag im Original bei der Bewilligungsbehoérde ein. Auch hier ist fur die
Fristwahrung der postalische Eingang beim ALFF Sid entscheidend. Fir spéater eingegangene
Forderantrage besteht kein Anspruch auf Antragsbearbeitung.

Der Forderantrag umfasst mindestens:
a) Antragstellerstammdaten,
b) Forderantrag,
c) Anlage 1 zum Forderantrag: Erklarung des Mitglieds, einzureichen fur jedes Mitglied
der OG,
d) Anlage 2 zum Férderantrag: Projektplan (siehe Nr. 3.3 ¢ dieses Merkblatts),



mailto:EIP-ALFF-Sued@alff.sachsen-anhalt.de

e) Anlage 3 zum Férderantrag: EIP-Finanzierungsbestatigung,
f) Anlage 4 zum Foérderantrag: Nachweis anderer offentliche Férderungen (sofern
zutreffend) und
g) Anlage 5 zum Férderantrag: Detaillierter Kostenplan.
Die vorgegebenen Vordrucke sind zu verwenden.

Fir den detaillierten Kostenplan gibt es aufgrund der Vielfalt moglicher Projekte kein Formular.
Er ist eigenstandig zu erstellen, mit der BNRZD zu kennzeichnen und zu unterschreiben. In
ihm sind alle forderfahigen Kosten des Projekts — unabhéngig von der gewahlten und
bewilligten Pauschalierungsvariante (siehe Nr. 9.4 dieses Merkblatts) - den in Nr. 5.5 der EIP-
AGRI Richtlinie — GAP-SP genannten férderfahigen Ausgabenkategorien zuzuordnen und
jeweils der Nettobetrag, die ggf. anfallende Umsatzsteuer sowie der Bruttobetrag tbersichtlich
darzustellen.

Die Bewilligungsbehorde kann jederzeit weitere Angaben und Unterlagen nachfordern.

8.5 Auswahl der geforderten Vorhaben

Die Bewilligungsbehtrde bewertet fristgerecht und vollstandig eingegangene
Forderantrage nebst Anlagen anhand der von der Verwaltungsbehdrde ELER verdffentlichten
Vorhabenauswabhlkriterien (siehe auch Anlage 2 dieses Merkblatts).

Als Mindestpunktzahl bzw. Schwellenwert in der Summe der Auswahlkriterien der Kategorie 1
und 2 sind jeweils 20 Punkte erforderlich. Maximal kénnen in der 1. Kategorie 55 und in der 2.
Kategorie 70 Punkte erreicht werden. Somit ist eine Gesamtpunktzahl von 125 Punkten
moglich. Sollten die aufgefiuihrten Auswabhlkriterien in den Kategorien 1 und 2 nicht erfullt
werden, erfolgt eine Bewertung von 0 Punkten.

Die Antrage werden im Rahmen der zur Verfiigung stehenden Haushaltsmittel und in der
Reihenfolge der erreichten Punktzahl bewilligt.

Bei Punktgleichheit gilt folgende Reihenfolge:

e Vorrang haben Antrage mit der héheren Punktzahl in der Kategorie 1.

e Besteht weiterhin Gleichstand, entscheidet die hohere Punktzahl in der Kategorie 2.

e Besteht weiterhin Gleichstand, entscheidet die hohere Punktzahl bei den
Auswabhlkriterien, in folgender Reihenfolge betrachtet: 9, 8, 6, 3,7, 1, 2, 5, 4, 10.

9 Was sind zuwendungsfihige Ausgaben und wie werden sie ermittelt?

9.1 Forderfahige und nicht forderfahige Ausgaben

Die forderfahigen und nichtférderfahigen Ausgaben entnehmen Sie bitte den Nummern 5.5
und 5.6 der EIP-AGRI Richtlinie — GAP-SP.

Fur alle forderfahigen Ausgaben gelten stets die Haushaltsgrundsatze der Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit. Dazu gehdrt auch, dass samtliche Vergiinstigungen, wie z. B. Rabatte oder
Skonti, vollumfanglich in Anspruch zu nehmen sind. Die vom Lieferanten eingerdumten
Rabatte oder Skonti werden bei der Ausgabenprifung auch dann abgezogen, wenn diese
nicht in Anspruch genommen wurden.




9.2 Nutzung vereinfachter Kostenoptionen

Zur Ermittlung der forderfahigen Ausgaben werden aus Grinden der Entbirokratisierung und
Verwaltungsvereinfachung vereinfachte Kostenoptionen genutzt. Mit vereinfachten
Kostenoptionen werden die Alternativen zur Erstattung tatséchlich entstandener forderfahiger
Kosten eines Begulnstigten gemaf Artikel 83 Absatz 1 Buchstaben b - d der Verordnung (EU)
2021/2115 bezeichnet.

In diesem Forderverfahren werden zur Ermittlung von Personalkosten die Option
Einheitskosten gemanR Artikel 83 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/2115 und
zur Ermittlung von aller weiteren Kosten die Option Pauschalfinanzierungen gemaf Artikel 83
Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2021/2115 genutzt.

9.3 Ermittlung der Personalkosten fiir das von der Operationellen Gruppe oder ihren
Mitgliedern angestellte und im Projekt eingesetzte Personal

Die Personalausgaben fir das im Rahmen des Projektes eingesetzte Personal werden auf der
Grundlage von Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe b in Verbindung mit Absatz 3 Buchstabe d
Verordnung (EV) 2021/1060 und Abschnitt 2 Nr. 4.2 des
Zuwendungsrechtsergdnzungserlasses in der Fassung vom 28.09.2022 anhand von
Einheitskostensatzen ermittelt. Fir fest im Projekt angestelltes Personal gilt 4.2.1 des
Zuwendungsrechtsergadnzungserlasses. Fir kurzzeitig im Projekt beschéftigtes Personal ist
Nr. 4.2.2 des Zuwendungsrechtserganzungserlasses anzuwenden. Die Einheitskostensatze
sind unabhangig, ob sie im Rahmen eines Beschéaftigungsverhaltnisses oder einer
Selbststandigkeit entstehen, anzuwenden.

Zuordnung zu den Anforderungsniveaus:

Die Prufung, ob der fur die Stelle vorgesehene Mitarbeitende fir das jeweilige
Anforderungsniveau geeignet ist, erfolgt:

a) Uber die von allen Arbeitgebern im Rahmen des Meldeverfahrens zur Sozialversicherung
nach § 28a Sozialgesetzbuch IV vorgenommene Einstufung in das Schliisselverzeichnis
der Bundesagentur fUr Arbeit. Der im Meldeverfahren verwendete Tatigkeitsschlissel, den
der Arbeitgeber in regelméRigen Abstanden fir jeden Mitarbeitenden meldet, umfasst auch
die Angabe der Téatigkeit des Arbeitnehmers im Unternehmen (= die ersten fiinf Stellen des
Schlissels) und steht fur die Komplexitat und Schwierigkeit der ausgeubten beruflichen
Tatigkeit. Die Stelle 5 des Schlissels kennzeichnet das Anforderungsniveau, welches
Ublicherweise mit dem ausgewdhlten Beruf verbunden ist. Diese gemaR
Schlisselverzeichnis der Bundesagentur fur Arbeit vorgenommene Einstufung ist bis zur
Bewilligung bzw. bei den noch zu besetzenden Personalstellen spatestens vor der ersten
Auszahlung anzugeben und durch Vorlage der Meldung mit der entsprechenden Angabe
Uber das systemgeprifte Entgeltabrechnungsprogramm bzw. die systemgeprifte
Ausfullhilfe zu belegen.

b) fur Mitarbeitende, die nicht dem Meldeverfahren zur Sozialversicherung nach 8 28a
Sozialgesetzbuch IV unterliegen, durch die Vorlage des Arbeitsvertrages sowie durch die
Vorlage von Qualifizierungsnachweisen bis zur Bewilligung, spatestens aber vor der ersten
Auszahlung.

Die Einstufung der Mitarbeitenden/der Stelle in das jeweilige Anforderungsniveau erfolgt
anhand der Funktions-/Tatigkeitsbeschreibung im Formular ,Erklarung des Mitglieds*.




Im Rahmen der Antragstellung sind die vorhabenbezogenen Tatigkeiten so zu beschreiben,
dass Ziele, Kompetenzen und Aufgaben der Tatigkeit hinreichend dargestellt werden, der
erforderliche Umfang der Arbeitsleistungen nachvollziehbar ist und der in dem Vorhaben
Beschaftigte bzw. die noch zu besetzende Personalstelle dem vorgesehenen
Anforderungsniveau zugeordnet werden kann.

Die Bewiligung der Personalkosten erfolgt grundsatzlich fur den gesamten
Durchfuhrungszeitraum auf Grundlage der zu dem Zeitpunkt giltigen Einheitskostensatze
(Pauschalwerte).

Die Anforderungsniveaus sind in Nr. 4.2.3 Zuwendungsrechtserlass definiert. Fur das
Forderprogramm EIP gelten zusatzlich folgende Parameter:

Die Qualitatsstufe a des Zuwendungsrechtserganzungserlasses vom 28.09.2022 wird im
Forderprogramm EIP nicht angewendet.

Qualitatsstufe b: ,Wissenschaftliche Spezialisten*

Sie kennzeichnet Berufe mit hoch komplexen Tétigkeiten, die ein entsprechend hohes
Kenntnis- und Fertigkeitsniveau erfordern. Dazu zahlen z. B. wissenschaftliche Entwicklungs- ,
Forschungs- und Diagnosetatigkeiten, Wissensvermittiung sowie Leitungs- und
Fuhrungsaufgaben innerhalb eines groRen Unternehmens. In der Regel setzt die Ausiibung
dieser Berufe eine mindestens vierjahrige Hochschulausbildung und/oder eine entsprechende
Berufserfahrung voraus. Der typischerweise erforderliche berufliche Bildungsabschluss ist ein
Hochschulabschluss (Master, Diplom, Staatsexamen, Promotion etc.).

Qualitatsstufe c: ,Projektleiter und leitende Projektmitarbeiter”

Sie kennzeichnet Berufe mit komplexen Speziallistentatigkeiten mit hohen Anforderungen

an das Fachwissen. Sie befdhigen auch zur Bewaltigung gehobener Fach- und
Fuhrungsaufgaben. Es handelt sich um berufliche Tatigkeiten, fir die Ublicherweise eine
Meister- oder Technikerausbildung bzw. ein gleichwertiger Bachelor- oder
Hochschulabschluss vorausgesetzt wird.

Qualitatsstufe d ,Fachkrafte*

Sie kennzeichnet Berufe mit fachlich hochwertigen Tatigkeiten, die selbststandig ausgefuhrt
werden. Fundierte Fachkenntnisse und Fertigkeiten einer Fachkraft werden vorausgesetzt.
Ublicherweise liegt der Abschluss einer zwei- bis dreijahrigen Berufsausbildung oder eines
vergleichbaren berufsqualifizierenden Abschlusses vor.

Qualitatsstufe e ,Angelernte Mitarbeiter*
Sie kennzeichnet Berufe mit fachlich ausgerichteten Tatigkeiten. Fachkenntnisse und
Fertigkeiten sind vorhanden oder werden bei der T&tigkeit erworben.

Qualitatsstufe f ,Ungelernte Mitarbeiter”

Sie kennzeichnet Berufe mit Helfer- und Anlerntétigkeiten. Es handelt sich dabei um einfache
und meist wenig komplexe Téatigkeiten, fur die in der Regel keine oder lediglich sehr geringe
Fachkenntnisse erforderlich sind.




Die entsprechenden Arbeitsvertrdge und Lohnzahlungen sind spatestens bei der Abrechnung
mit den jeweiligen Auszahlungsantragen vorzulegen.

9.4 Beantragung und Berechnung der weiteren Kosten

Die Foérderhdhe berechnet sich grundsatzlich aus den Personalausgaben und dem jeweiligen
Pauschalkostensatz der Pauschalierungsvariante A oder B.

Eine Aufschlisselung oder ein Nachweis der auf Grund der vereinfachten Kostenoptionen als
Pauschale abgerechneten Kosten (Pauschale zu indirekten Ausgaben (Variante A) oder
Restkostenpauschale (Variante B)) ist nicht notwendig. Im Fall der Restkostenpauschale
(Variante B) ist eine summarische Ausgabenibersicht, aufgeschliisselt nach den Ausgaben in
den Kategorien gemaf Nr. 5.5 Buchst. b bis k der EIP-AGRI-Richtlinie - GAP-SP, zu fihren
und einzureichen. Die Pflichten eines Lead-Partners als offentlicher Auftraggeber sind unter
Nr. 9.4.3 dieses Merkblatts aufgefiihrt.

Bei der Antragstellung wird eine der beiden folgenden Pauschalierungsvarianten fir die
Projektkosten beantragt. Die mit der Erstbewilligung festgelegte Pauschalierungsform ist fir
das gesamte Projekt verbindlich.

9.4.1 Pauschalierungsvariante A - Teilpauschalfinanzierung - Pauschale zu indirekten
Ausgaben

Fur Ausgaben gemaR Nr. 5.5 Buchstabe b der EIP-AGRI-Richtlinie - GAP-SP wird eine
Pauschale zu indirekten Ausgaben in Hohe von 15 % der forderfahigen Personalausgaben
des bewilligten Projektpersonals anerkannt. Durch die Gewahrung dieser Pauschale sind
samtliche der unter Nr. 5.5 Buchstabe b der EIP-AGRI-Richtlinie - GAP-SP aufgefiihrten
Ausgabenpositionen abgegolten. Fir diese Kostenpositionen dirfen keine weiteren Ausgaben
abgerechnet werden.

Die weiteren Ausgaben gemalf3 Nr. 5.5 Buchstaben c bis k der EIP-AGRI-Richtlinie - GAP-SP
sind mit den Auszahlungsantragen im Rahmen des Erstattungsverfahrens detailliert
entsprechend ihrer tatsachlich entstandenen Héhe nachzuweisen.

Die forderfahigen Gesamtkosten berechnen sich wie folgt:

forderfahige Gesamtkosten = Personalkosten
(nachzuweisen auf der Basis von Einheitskostensatzen)
+ Gemeinkostenpauschale (15 % der Personalkosten)
+ weitere Kosten (hachzuweisen)

9.4.2 Pauschalierungsvariante B - Restkostenpauschale

Die weiteren Kosten (Restkosten) des Projekts werden als Restkostenpauschale in Hohe von
40 % der forderfahigen Personalkosten abgerechnet. Durch die Gewéahrung der
Restkostenpauschale sind samtliche unter Nr. 5.5 Buchstaben b bis k der EIP-AGRI-Richtlinie
- GAP-SP aufgefuihrten Ausgabenpositionen als abgegolten.

Die forderfahigen Gesamtkosten berechnen sich wie folgt:

forderfahige Gesamtkosten = Personalkosten
(nachzuweisen auf der Basis von Einheitskostensatzen)
+ Restkostenpauschale (40 % der Personalkosten)




10 Welche Férdervoraussetzungen miissen vorliegen?

Die Operationelle Gruppe muss die folgenden Kriterien erfillen:

Sie muss aus mindestens drei voneinander unabhangigen Mitgliedern bestehen (Nr. 4.1

EIP-AGRI Richtlinie — GAP-SP).

Mindestens ein Mitglied muss ein Unternehmen der Priméarproduktion (Land-,

Forstwirtschaft oder Gartenbau) sein und am Projekt aktiv mit einem eigenen Arbeitspaket

beteiligt sein (Nr. 4.1 EIP-AGRI Richtlinie — GAP-SP).

Die Zusammenarbeit muss nach dem interaktiven Innovationsmodell erfolgen (Nr. 7.2 EIP-

AGRI Richtlinie — GAP-SP).

Es muss sich um einen erstmaligen Zusammenschluss als Operationelle Gruppe handeln

oder um die Aufnahme einer neuen Téatigkeit bei einer bereits bestehenden Operationellen

Gruppe (Nr. 4.6 EIP-AGRI Richtlinie — GAP-SP).

Folgende Unternehmen und Personen dirfen keine Mitglieder einer Operationellen

Gruppe sein:

- Ein Unternehmen in Schwierigkeiten (Nr. 4.1.2 Buchst. a EIP-AGRI Richtlinie — GAP-
SP).

- Ein Unternehmen, das einer Rickforderungsanordnung der Europdischen Kommission
nicht Folge geleistet hat (Nr. 4.1.2 Buchst. b EIP-AGRI Richtlinie — GAP-SP).

- Eine naturliche Person, Uber deren Vermdgen ein Insolvenzverfahren beantragt oder
eroffnet ist (Nr. 4.1.2 Buchst. ¢ EIP-AGRI Richtlinie — GAP-SP).

Der Lead-Partner und das Projekt selbst miissen folgende Anforderungen erfullen:

Der Kooperationsvertrag muss zum Zeitpunkt der Antragstellung abgeschlossen sein (Nr.
4.4 EIP-AGRI Richtlinie — GAP-SP).

Der Projektplan muss vorliegen und mindestens zwei Meilensteine enthalten (Nr. 4.5. EIP-
AGRI Richtlinie — GAP-SP, Nr. 8.4 Buchst. d des Merkblatts).

Der Lead-Partner muss zum Zeitpunkt der Antragstellung seinen Sitz, eine Betriebsstatte
oder Niederlassung im Land Sachsen-Anhalt haben (Nr. 4.2 EIP-AGRI Richtlinie — GAP-
SP).

Die Projektdurchfihrung muss tberwiegend in Sachsen-Anhalt erfolgen (Nr. 4.3 EIP-AGRI
Richtlinie — GAP-SP).

Die Gesamtfinanzierung muss unter Einbeziehung der Eigenbeteiligung gesichert sein.
Es durfen keine Projekte gefordert werden, die ausschlief3lich wissenschatftliche Arbeiten
oder Studien umfassen (Nr. 5.6 Buchst. a EIP-AGRI Richtlinie — GAP-SP).

11 Erganzende Ausfiihrungen zu Verpflichtungen

11.1 Forderverpflichtungen

11.1.1 Jahrlicher Sachbericht, Abschlussbericht

Der Zuwendungsempfénger ist verpflichtet, mindestens einmal jahrlich einen Sachbericht Giber
die Tatigkeit der Operationellen Gruppe, den Stand des Innovationsprojektes und die Erflllung
der Meilensteine bei der Bewilligungsbehérde einzureichen.

Mit dem letzten Auszahlungsantrag zum Ende des Vorhabens ist ein Abschlussbericht zu
erstellen, der die Projektergebnisse unter Berticksichtigung der Meilensteine dokumentiert.




Im Sachbericht bzw. Abschlussbericht ist darzulegen, dass die tatsachlich ausgetbten
Tatigkeiten der Mitarbeiter der Operationellen Gruppe der bei Bewilligung zugrunde gelegten
Qualitatsstufe entsprochen hat. Soweit Nachweise Uber die erforderliche Qualifikation oder
Berufserfahrung nicht schon bei Bewilligung vorgelegt wurden, sind sie im Zusammenhang mit
dem durch den Sachbericht bzw. Abschlussbericht gefiihrten Verwendungsnachweis zu
erbringen. Bei einer Forderung auf der Grundlage der Qualitatsstufe f ist diese
Nachweisfiihrung nicht erforderlich.

11.1.2 Verodffentlichung der Ergebnisse

Ein wichtiger Grundsatz der Européischen Innovationspartnerschaft ist, dass der aus der
Projektumsetzung gewonnene Erkenntnisgewinn nicht nur den beteiligten Akteuren, sondern
auch anderen Unternehmen oder idealerweise der gesamte Branche zugutekommen sollte.
Spatestens am Ende der Projektlaufzeit besteht eine Veroffentlichungspflicht der Ergebnisse
aus den Projekten Uber das landes- und bundesweite EIP-AGRI-Netzwerk und das EU-weite
GAP-Netzwerk. Die Akteure in den Projekten sind jedoch schon im Verlauf der Projekte
aufgefordert, Uber die Inhalte ihrer Projekte und Uber mdgliche Zwischenergebnisse zu
berichten. So sollen sich die Ergebnisse schnell in die Praxis verbreiten und entsprechend
angewendet werden. Ergebnisse missen auch im Fall eines negativen Projektergebnisses
kommuniziert werden. Sie kénnen von grof3er Bedeutung sein, denn auch aus negativen
Ergebnissen lassen sich wertvolle Schlisse ziehen.

11.2 Sonstige Verpflichtungen

11.2.1 Vergabe von Auftragen

Ist der Zuwendungsempfanger (Lead-Partner) ein ¢ffentlicher Auftraggeber, muss er fir alle
Finanzierungsformen gegentber der Bewilligungsbehdrde die offentliche Auftragsvergabe
nachweisen. Dazu sind alle Vergabeunterlagen zur Prifung bei der Bewilligungsbehorde
einzureichen.

Bitte beachten Sie das auf ELAISA veréffentlichte ,Merkblatt Vergabe fiir private und
offentliche Antragsteller im Rahmen von ELER/ EGFL- Forderprojekten Forderperiode 2023-
2027¢ (https://www.inetl17.sachsen-

anhalt.de/webClient ST P/public?disposition=inline&resource=infoinvestiv.htm).

11.2.2 Mitteilungspflichten

Der Zuwendungsempfanger ist verpflichtet, der Bewilligungsbehdrde unverziglich

anzuzeigen, wenn

a) das Vorhaben malgeblich vom Antrag und dem daraufhin basierenden
Zuwendungsbescheid abweicht,

b) fir denselben Zweck von anderen Landes- oder sonstigen Offentlichen Stellen
Zuwendungen gewahrt werden,

c) das Projektziel, gekennzeichnet durch die Meilensteine, mit der bewilligten Zuwendung
nicht zu erreichen ist,

d) dber ein Mitglied der Operationellen Gruppe ein Insolvenzverfahren beantragt oder eréffnet
wird,

e) Mitglieder der Operationellen Gruppe ausscheiden oder hinzukommen oder

f) die Operationelle Gruppe einen anderen Lead-Partner festlegt.



https://www.inet17.sachsen-anhalt.de/webClient_ST_P/public?disposition=inline&resource=infoinvestiv.htm
https://www.inet17.sachsen-anhalt.de/webClient_ST_P/public?disposition=inline&resource=infoinvestiv.htm

12 Kiirzungen und Sanktionen, Widerruf der Férderung

Der Wegfall von Zuwendungsvoraussetzungen kann den Widerruf der Forderung zur Folge
haben. Die Nichteinhaltung von Forder- oder sonstigen Verpflichtungen kann zu einer Kiirzung
der Zuwendung und gegebenenfalls zu zusatzlichen Sanktionen flihren. Diese MalRBhahmen
richten sich nach den Kapiteln 1 und 2 des Gesetzes zur Durchfiihrung der Interventionen aus
dem Europdaischen Landwirtschaftsfonds fur die Entwicklung des landlichen Raums sowie
weiterer Interventionen im Bereich der Land- und Forstwirtschaft sowie der Erzeugnisse
daraus in Sachsen-Anhalt (ELER-F&rdergesetz Sachsen-Anhalt).

13 Weitere Informationen zu EIP-AGRI

Umfangreiche Informationen zu EIP-AGRI erhalten Sie auf den Internetseiten der Deutschen
Vernetzungsstelle Landliche Réaume (dvs): https://www.dvs-gap-netzwerk.de/agrar-
umwelt/eip-AGRI/.

Hier finden Sie unter anderem Erlauterungen zu EIP-AGRI, Hinweise auf Veranstaltungen, die
EIP-Projekt-Datenbank und Materialen fir Operationelle Gruppen https://www.dvs-gap-
netzwerk.de/agrar-umwelt/eip-AGRI/materialien-fuer-ogs/.Bewilligungsbehdérde.

14 Anlagen

Anlage 1: GAP-Ziele

Anlage 2: Auswabhlkriterien



https://www.dvs-gap-netzwerk.de/agrar-umwelt/eip-agri/materialien-fuer-ogs/.Bewilligungsbehörde
https://www.dvs-gap-netzwerk.de/agrar-umwelt/eip-agri/materialien-fuer-ogs/.Bewilligungsbehörde

Anlage 1: GAP-Ziele

Die geforderten Projekte tragen zu einem oder mehreren spezifischen Ziele der Gemeinsamen
Agrarpolitik (GAP) der Europaischen Union bei, die zur Erreichung der allgemeinen Ziele der
GAP gemal Artikel 5 der GAP-Strategieplanverordnung verfolgt werden.

Allgemeine Ziele sind:

a) Forderung eines intelligenten, wettbewerbsfahigen, krisenfesten und diversifizierten
Agrarsektors, der die langfristige Erndhrungssicherheit gewahrleistet;

b) Unterstitzung und Starkung von Umweltschutz, einschlief3lich der biologischen Vielfalt, und
Klimaschutz und Beitrag zur Erreichung der umwelt- und klimabezogenen Ziele der Union,
einschlieRlich ihrer Verpflichtungen im Rahmen des Ubereinkommens von Paris und

¢) Starkung des soziodkonomischen Gefiiges in landlichen Gebieten,

zu deren Erreichung die folgenden spezifischen Ziele gemafll Artikel 6 der GAP-
Strategieplanverordnung verfolgt werden:

a) Forderung tragfahiger landwirtschaftlicher Einkommen sowie der Widerstandsfahigkeit des
Agrarsektors in der ganzen Union zur Verbesserung der langfristigen Erndhrungssicherheit
und der landwirtschaftlichen Vielfalt sowie Absicherung der wirtschaftlichen Tragféahigkeit der
landwirtschaftlichen Erzeugung in der Union;

b) die sowohl kurz- als auch langfristige Verstarkung der Ausrichtung auf den Markt und
Steigerung der Wettbewerbsfahigkeit landwirtschaftlicher Betriebe, auch durch einen
starkeren Schwerpunkt auf Forschung, Technologie und Digitalisierung;

c¢) Verbesserung der Position der Landwirte in der Wertschopfungskette;

d) Beitrag zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel, auch durch Verringerung
der Treibhausgasemissionen und Verbesserung der Kohlenstoffbindung sowie Fdrderung
nachhaltiger Energie;

e) Forderung der nachhaltigen Entwicklung und der effizienten Bewirtschaftung nattrlicher
Ressourcen wie Wasser, Bdden und Luft, auch durch Verringerung der Abhangigkeit von
Chemikalien;

f) Beitrag zur Eindammung und Umkehrung des Verlusts an biologischer Vielfalt,
Verbesserung von Okosystemleistungen und Erhaltung von Lebensraumen und
Landschaften;

g) Steigerung und Aufrechterhaltung der Attraktivitat fir Junglandwirte und neue Landwirte
und Erleichterung der nachhaltigen Unternehmensentwicklung in landlichen Gebieten;

h) Forderung von Beschaftigung, Wachstum, der Gleichstellung der Geschlechter,
einschliel3lich der Beteiligung von Frauen an der Landwirtschaft, sozialer Inklusion sowie der
lokalen Entwicklung in l&ndlichen Gebieten, einschlief3lich kreislauforientierter Biodkonomie
und nachhaltiger Forstwirtschaft;

i) Verbesserung der Art und Weise, wie die Landwirtschaft in der Union gesellschaftlichen
Erwartungen in den Bereichen Erndhrung und Gesundheit, einschlie3lich in Bezug auf
hochwertige, sichere und nahrhafte Lebensmittel, die auf nachhaltige Weise erzeugt werden,
sowie in Bezug auf die Reduzierung von Lebensmittelabféllen, die Verbesserung des
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Tierwohls und die Bekampfung antimikrobieller Resistenzen gerecht wird, die durch das
Querschnittsziel, landwirtschaftliche und landliche Gebiete durch die Forderung und die
Weitergabe von Wissen, Innovation und Digitalisierung in der Landwirtschaft und in landlichen
Gebieten zu modernisieren und deren Verbreitung unter den Landwirten durch einen
verbesserten Zugang zu Forschung, Innovation, Wissensaustausch und Qualifikationen zu
fordern, ergdnzt und mit diesem Querschnittsziel verknipft werden.




Anlage 2: Vorhabenauswahlkriterien im Rahmen der Umsetzung des GAP-Strategieplans in Sachsen-

Anhalt
Nr. | Kate- | Bezeichnung des | Begrindung zum gewahlten AK Punkt- | Begriindung fir den Punktwert
gorie | Auswahlkriteriums wert AK
(AK)
Kategorie 1 — Auswahlkriterien bezuglich des geleisteten Beitrags zu den GAP-Zielen, der Zusammensetzung und der Organisation der
Operationellen Gruppe
1 1 Beitrag zu den EU- | In Art. 5 der Verordnung (EU) | 10 Die OG und deren Innovationsprojekt leisten zu drei
Zielen  fur  die | 2021/2115 vom 02.12.2021 werden allgemeinen EU — Zielen einen Beitrag.
nachhaltige unter Buchstabe a bis ¢ die |5 Die OG und deren Innovationsprojekt leisten zu zwei
Entwicklung in den | allgemeinen Ziele festgelegt. allgemeinen EU — Zielen einen Beitrag.
Bereichen
Landwirtschaft und
Ern&hrung sowie in
Landlichen
Gebieten
2 1 Beitrag zu den | Das Instrument der EIP AGRI | 10 Die OG und deren Innovationsprojekt leisten zum
Zielen der EIP | erméglicht bei der ELER-Umsetzung allgemeinen Ziel der EIP gem. Art. 127 Abs. 1 sowie zu
AGRI neue Wege der Zusammenarbeit mehr als zwei spezifischen Zielen gem. Abs. 2i. V. m. Art.
zwischen Vertretern der land- und 6 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) 2021/2115 einen
forstwirtschaftlichen  Praxis, der Beitrag.
Forschung, der Beratung (i.e.S. dem | 5 Die OG und deren Innovationsprojekt leisten zum
Agricultural Knowledge and allgemeinen Ziel der EIP gem. Art. 127 Abs. 1 sowie zu
Innovation System - AKIS), um mindestens einem der spezifischen Ziele gem. Abs. 2. V.
innovative Projekte zu realisieren. m. Art. 6 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) 2021/2115
einen Betrag
3 1 Zusammensetzung | Die OG der EIP werden von |15 Mehr als ein Mitglied der OG ist in der Land- oder
der OG interessierten Akteuren wie Forstwirtschaft bzw. im Gartenbau tatig und mindestens
Landwirtinnen, Forscherlnnen, ein Mitglied kommt aus dem Bereich der Wissenschaft /
Beraterlnnen sowie Unternehmen Forschung und mindestens ein Mitglied kommt aus dem
des Agrar- und Forstsektors Bereich der Beratung.
gegrundet, die fur das Erreichen der | 10 Mehr als ein Mitglied der OG ist in der Land- oder

Ziele der EIP relevant sind.
Die EU betont bei ihrem Ziel u.a. eine
bessere Verbindung der Forschung

Forstwirtschaft bzw. im Gartenbau tatig und mindestens
ein Mitglied kommt aus dem Bereich der Wissenschaft /
Forschung.

an




mit der landwirtschaftlichen Praxis | 5 Die OG umfasst mindestens ein Mitglied aus dem Bereich
und zunehmend der Beratung, der Wissenschaft / Forschung.

wodurch  diesen  Akteuren ein
besonderer Stellenwert beikommt.

4 1 Anteil der in | Der Betriebssitz der OG muss in | 10 100 % der Mitglieder haben ihren Betriebs- bzw. Wohnsitz
Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt liegen. OG- (natirliche Personen) in Sachsen-Anhalt.
ansassigen OG- | Mitglieder sollen ebenfalls ihren |5 Mehr als 50 % der Mitglieder haben ihren Betriebs- bzw.
Mitglieder Betriebs- bzw. Wohnsitz in Sachsen- Wohnsitz (natirliche Personen) in Sachsen-Anhalt.
Anhalt haben
5 1 Kompetenz des | Fur die erfolgreiche Umsetzung eines | 10 Das Projektmanagement verfligt Uber eine mehr als 3-
Projektmanagemen | Innovationsprojektes kommt dem jahrige Berufserfahrung im Projektmanagement.
ts Projektmanagement eine | 5 Das Projektmanagement verfligt Gber eine mindestens 1-
bedeutende Rolle zu. Es muss bis 3-jahrige Berufserfahrung im Projektmanagement.
zwischen Akteuren aus

verschiedenen Bereichen vermittelt
werden (Wissenschatft, Praxis,
Beratung u.a.). Es muss
verantwortungsvoll mit den
Fordermitteln  umgegangen und
abgerechnet werden.

Kategorie 2 — Auswahlkriterien beziiglich des Innovationsprojektes

6 2 Zielerreichung Forderung des Querschnittszieles | 10 Mehr als zwei Multiplikatoren werden einbezogen.
Querschnittsziel ,Modernisierung der Landwirtschaft | 5 Zwei Multiplikatoren werden einbezogen.

und des landlichen Raums durch
Forderung und Austausch von
Wissen, Innovation und
Digitalisierung sowie Anreize flr
Landwirtinnen und Landwirte, dies
dank verbesserten Zugangs und

entsprechender Schulungen
umzusetzen® durch Einbindung von
Multiplikatoren im Projekt.

Multiplikatoren kbnnen u.a. sein:
a) Beratungsunternehmen

b) Forschungseinrichtungen

c) Bildungseinrichtungen

d) Verbande und Kammern

an



e) Landesbetriebe und

Landesanstalten

f) Wissenschaftliche Netzwerke und

weitere

7 2 Umwelt- und | Die Starkung von Umwelt- und | 15 Mindestens drei umwelt- und/ oder klimarelevante

Klimarelevanz des | Klimaschutz steht im Fokus der Schwerpunktthemen werden beriicksichtigt.
Innovationsprojekte | neuen GAP ab 2023. Besonders | 10 Zwei umwelt- und/oder Klimarelevante
S umwelt- und klimafreundliche Schwerpunktthemen werden berucksichtigt.

Innovationsprojekte oder die mitihren | 5 Ein umwelt- und/oder klimarelevantes Schwerpunktthema

Ergebnissen dazu beitragen konnten, wird berticksichtigt.

werden bevorzugt. Indikatoren dafir
finden sich u.a. in Art. 31 der
Verordnung (EU) 2021/2115. Die
Weiterentwicklung von Projekten zur
Einddmmung des Klimawandels und
Anpassung an seine Folgen wird
zudem angestrebt.

8 |2 Beschreibung des | Die  Beschreibung sollte im|1-3* S (spezifisch)
Innovationsprojekte | Projektplan so formuliert werden, | 1 — 3* M (messbar)
s u. a. der dass es den SMART-Kriterien | 1 —-3* | A (akzeptiert)
Projektziele im | entspricht. 1-3* | R (realistisch)
Projektplan *Erlauterung der verwendeten | 1 — 3* T (terminiert)
Wertstufen:

ausreichend £ kein
Punkt, befriedigend = 1
Punkt, gut 2 2 Punkte,
sehr gut 23 Punkte




Nr. | Kat | Bezeichnung des | Begriindung zum gewéhlten AK Punktw | Begriindung fir den Punktwert

ego | Auswahlkriteriums ert AK
rie | (AK)

9 |2 Qualitat des | Die Qualitat des Innovationsprojektes | 15 Das Innovationsprojekt und die zu erwartenden
Innovationsprojektes | insb. des Projektzieles und der zu Ergebnisse stellen eine herausragende Verbesserung fur
und der zu | erwartenden Ergebnisse sind fir die den Sektor der Land- bzw. Forstwirtschaft dar oder lassen
erwartenden erfolgreiche Umsetzung und fur den diese zumindest erwarten.

Ergebnisse Innovationszuwachs  bzw. einer | 5 Das Innovationsprojekt und die zu erwartenden
Verbesserung fir den gesamten Ergebnisse stellen eine Verbesserung fur den Sektor der
Sektor der Land- bzw. Forstwirtschaft Land- bzw. Forstwirtschaft dar oder lassen diese
entscheidend. zumindest erwarten.

10 | 2 Wirkung des | Hier wird die Wirkung bzw. die | 15 Die Innovation wirkt sich auf den Land- bzw.
Innovationsprojektes Relevanz fir andere Regionen usw. Forstwirtschaftssektor ~ Uber die  Grenzen  des
und der zu | der Innovation bewertet. Bundeslandes Sachsen-Anhalt aus.
erwartenden 10 Die Innovation wirkt sich auf den Land- bzw.
Ergebnisse Forstwirtschaftssektor des Bundeslandes Sachsen-Anhalt

aus.
5 Die Wirkung der Innovation ist als betriebsspezifisch oder
als regional bzw. lokal einzustufen.

Die Vorhabenauswahlkriterien werden gem. Art. 79 Abs. 1 VO (EU) 2115/2021 nach Anhérung des regionalen Begleitausschusses durch die
regionale Verwaltungsbehdérde nach den im selben Artikel niedergeschriebenen Interventionskategorien festgelegt und veréffentlicht:

https://europa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik und Verwaltung/StK/Europa/Z-Aussonderungsakte/ESI-Fonds-

Neu 2017/Foerderperiode 21-27 ELER/2023 12 28 VAK GAP-SP Version 3.0.pdf



https://europa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StK/Europa/Z-Aussonderungsakte/ESI-Fonds-Neu_2017/Foerderperiode_21-27_ELER/2023_12_28_VAK_GAP-SP_Version_3.0.pdf
https://europa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StK/Europa/Z-Aussonderungsakte/ESI-Fonds-Neu_2017/Foerderperiode_21-27_ELER/2023_12_28_VAK_GAP-SP_Version_3.0.pdf

KONTAKT:

Amt fur Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Sud
(ALFF Sud)

MillnerstraBe 59
06656 WeiRenfels

Telefon: +49 (0) 3443 280 0
E-Mail: EIP-ALFF-Sued@alff.sachsen-anhalt.de
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